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COVID-19-Präventionskonzept - 49. Österreichische Meisterschaften 

18.-20. Juni 2021 – HTL Sporthalle, Dr. Eckener-Gasse 2, 2700 Wiener Neustadt 
 

• Alle Gymnastinnen und Trainer sowie Betreuer und Kampfrichter müssen vorab angemeldet werden 
und Namen, SV-Nummer, Telefonnummer und E-Mail Adresse bekanntgeben 

• Es werden maximal 50 Zuschauer eingelassen. Diese müssen ebenfalls Namen, SV-Nummer, 
Telefonnummer und E-Mail Adresse bekanntgeben.  

Diese Daten werden nur für Zwecke der Kontaktverfolgung gespeichert und nach Ablauf von 4 Wochen 
vernichtet. 
 

An- und Abreise 
• Ansammlungen vor der Sportanlage bzw. im Eingangsbereich sind zu vermeiden. 
• Bei der An- und Abreise sind die allgemein gültigen Regelungen zu beachten. 
• Wenn Eltern/Begleitpersonen die Kinder/Jugendlichen zum Wettkampf bringen, erfolgt die 

Verabschiedung bzw. der Empfang nach Wettkampfende vor der Halle. 
• Der Zutritt zur Halle ist nur angemeldeten Gymnastinnen, Trainerinnen, Kampfrichterinnen und 

Funktionären erlaubt. Dies wird von einem Mitglied des Organisationsteams kontrolliert und die 
Anwesenheit aufgezeichnet. Der Zutritt für diese Personen erfolgt ausschließlich über den 
Sportlereingang. 

• Zuschauer werden ausschließlich über den Zuschauereingang (beim Bahndamm) eingelassen. 
• Beim Zutritt ist gemäß der 3-G-Regel entweder ein negatives Testergebnis (PCR-Test gilt 72 Stunden, 

offizieller Antigen-Test gilt 48 h, Testpass der Schule gilt 48 h), ein Nachweis über eine Corona 
Erkrankung innerhalb der letzten 6 Monate, ein Impfnachweis oder ein Nachweis über nautrali-
sierende Antikörper (gilt 3 Monate) vorzuweisen. Nur wenn dies ordnungsgemäß erfolgt, wird der 
Zutritt gewährt. 

• Beim Zutritt zur Halle wird ein Mund-Nasen-Schutz (MNS) bzw. eine FFP2 Maske (ab 14 Jahren) 
getragen und ein Abstand von mindestens 1 m eingehalten.  

• Beim Betreten und Verlassen der Sportstätte werden die Hände desinfiziert – ein Spender mit 
Desinfektionsmittel steht bereit und Hinweisschilder sind vorhanden. 

Wettkampfinfrastruktur 
• Es gilt generelle Maskenpflicht! Ausnahme: Gymnastinnen während der Ausübung ihres Sports 

(Wettkampfübung und Einturnen). 
• Alle Personen dürfen sich nur mit MNS bzw. FFP2 Maske (ab 14 Jahren) und nur in den für sie 

zugewiesenen Bereichen aufhalten.  
• Abseits der Sportausübung gilt immer, einen Mindestabstand von 1 m einzuhalten. 
• Die Nutzung der Garderoben und Sanitäranlagen ist unter Einhaltung von 1 m Abstand bzw. dem 

Tragen eines MNS bzw. einer FFP2 Maske möglich. 
• Die Dauer des Aufenthalts in der Garderobe ist möglichst kurz zu halten. 
• Zeitplan, Startliste, Garderobenplan und Einturnplan werden vorab per E-Mail verschickt. 
• Es erfolgt kein gemeinsamer Einmarsch. 
• Die Siegerehrungen werden getrennt nach Altersklassen vorgenommen. Geehrt werden die ersten 

zehn Gymnastinnen des Mehrkampfes sowie die ersten drei Gymnastinnen der Finali.  

 
 


